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Erweiterung der Kita "Pusteblume", Celler Str. 49, 30161 Hannover um eine weitere     
Krippengruppe   

Antrag,
zu beschließen,

· die bisher zweigruppige Krippeneinrichtung in Trägerschaft der Kinderhilfe 
Stephansstift gGmbH am Standort der RS Werner-von Siemens-Schule durch einen 
Anbau um eine weitere Krippengruppe mit 12 Ganztagsplätzen für Kinder von 1 – 3 
Jahren zu erweitern und 

· ab dem 01.05.2015, frühestens ab Erteilung der Betriebserlaubnis, die laufende 
Förderung entsprechend der Richtlinien des Betriebskostenersatzes (BKE) zu 
gewähren. 

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Das Angebot der Kindertagesstätte richtet sich generell an beide Geschlechter, 
insbesondere achtet die Leiterin der Einrichtung auf eine ausgewogene Belegung der 
Gruppen. Im Rahmen der Aufnahmekriterien werden zudem familiäre Rahmenbedingungen 
und Lebenssituationen bei der Platzvergabe berücksichtigt. Die gesetzlichen Vorgaben 
einer wohnortnahen und bedarfsgerechten Betreuung werden bei der Planung von 
Betreuungseinrichtungen immer beachtet. Ziel ist auch hier die bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf.
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Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:

Teilfinanzhaushalt  51 - Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahme I 36501.901.1
 
Einzahlungen Auszahlungen

Erwerb von bewegl. Sachvermögen 15.000,00

Saldo Investitionstätigkeit -15.000,00

Teilergebnishaushalt  51
Angaben pro Jahr

Produkt 36501 Kindertagesbetreuung
 
Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

Abschreibungen 1.500,00

Zinsen o.ä. (TH 99) 375,00

Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 64.092,00

Saldo ordentliches Ergebnis -65.967,00

Die Finanzierung im Kindertagesstättenbereich erfolgt als Beihilfegewährung an den Träger. 
Hierbei werden von den Betriebskostenausgaben die zu erzielenden Einnahmen aus 
Elternbeiträgen und Landesfördermitteln abgezogen, so dass es sich um einen Nettobetrag 
handelt.

Begründung des Antrages
Der anerkannte Träger Kinderhilfe Stephansstift gGmbH betreibt seit dem 01.08.2011 die 
obige Containeranlage. Zunächst wurden dort 2 Vorlaufgruppen überwiegend mit 
Kindergartenkindern im Alter von 3 - 6 Jahren betreut, die zum 01.07.2013 in eine der acht 
neuerrichteten ÖPP-Kitas, in den Otto-Rheinhold-Weg 1 ziehen konnten.
Um den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz ermöglichen zu können, wurde die 
Containeranlage anschließend an die Bedürfnisse der jüngeren Altersgruppe angepasst.
Somit stehen dort seit dem 01.08.2013 max. 30 Plätze für 1 - 3 jährige Kinder zur 
Verfügung.
Die Nachfrage nach Betreuungsmöglichkeiten für diese Altersgruppe ist weiterhin hoch, 
zumal es sich bei diesem Stadtbezirk um den kinderreichsten Hannovers handelt. In diesem 
Zusammenhang soll die bestehende Kita um eine weitere Krippengruppe ergänzt werden. 
Die Grundstücksgröße ermöglicht ohne Schwierigkeiten den Anbau sowie die 
entsprechenden Außenspielflächen.

Das Nds. Kultusministerium hat für die Planung eine Betriebserlaubnis in Aussicht gestellt.
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Hannover / 18.11.2014


